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öffentlich 

 

Beschlussvorlage 

Betreff 

Richtlinie Einnahmenaufteilung (Revisionsklausel) 

Organisation Bereich/Periode/Jahr/Lfd. Nr./Nachtrag Datum lfd. Nr. BPL 

AöR N/IX/2015/0097 26.05.2015   8 

 

 

Beratungsfolge Zuständigkeit Sitzungstermin Ergebnis 

Ausschuss für Investitionen und Finanzen der 

VRR AöR 

Empfehlung 15.06.2015  

Unternehmensbeirat der VRR AöR Empfehlung 15.06.2015  

Verwaltungsrat der VRR AöR Entscheidung 19.06.2015  

     

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Unternehmensbeirat und der Ausschuss für Investitionen und Finanzen empfehlen dem 

Verwaltungsrat folgenden Beschluss zu fassen: 

Der Verwaltungsrat beschließt, den als Anlage beigefügten neuen Abschnitt 2.7 „Beschluss-

fassung und Revision der Einnahmenaufteilung“ in die Richtlinie zur Einnahmenaufteilung im 

VRR aufzunehmen. Der Passus soll ab den Beschlüssen zur Einnahmenaufteilung des Jah-

res 2013 angewendet werden. 

 

 

Begründung/Sachstandsbericht: 

Im Rahmen der Sitzung des Unternehmensbeirates und der Gesellschafterversammlung der 

Konzessionierten Verkehrsunternehmen im Verbund (KViV) am 08.12.2014 wurde u.a. fol-

gender Arbeitsauftrag an den KViV-Arbeitskreis „Wirtschaftliche Angelegenheiten“ erteilt: 

„Der KViV-Arbeitskreis „Wirtschaftliche Angelegenheiten“ wird beauftragt, einen Vorschlag für 

eine Revisionsklausel in der Einnahmenaufteilungsrichtlinie zu erarbeiten, die den Umgang 
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mit offensichtlichen Erhebungsfehlern/Datenlieferungen regelt, die erst nach Beschlussfas-

sung zur Einnahmenaufteilung bekannt werden und den Einnahmenanspruch maßgeblich 

beeinflussen.“ 

Der Arbeitskreis hat einen Vorschlag zur Ergänzung der Richtlinie zur Einnahmenaufteilung 

im VRR erarbeitet, der den Unternehmen die Möglichkeit eröffnet, auch nach Beschlussfas-

sung der Einnahmenaufteilung begründete Einsprüche gegen das Ergebnis geltend zu ma-

chen. Die Revisionsklausel soll als neuer Abschnitt 2.7 „Beschlussfassung und Revision der 

Einnahmenaufteilung“ in die Richtlinie zur Einnahmenaufteilung im VRR aufgenommen wer-

den (siehe Anlage). Die Revisionsklausel soll mit sofortiger Wirkung in Kraft treten und be-

reits mit Beschlussfassung der Einnahmenaufteilung 2013 angewendet werden. 
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